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Norm

ARB1/80 Art10 Abs1;

EWR-Abk Art28;

RechtshilfeAbk Deutschland 1990 Verwaltungssachen ;

VStG §9 Abs4 idF 2001/I/137;

VwGG §42 Abs2 Z1;

Rechtssatz

Nach § 9 Abs 4 VStG ist auch die Bestellung eines türkischen Staatsangehörigen zum verantwortlichen Beauftragten

möglich, falls dieser dem regulären Arbeitsmarkt eines Mitgliedstaates angehört und seinen Wohnsitz in einem EWR-

Vertragsstaat hat, in dem Zustellungen im Verwaltungsstrafverfahren durch Staatsverträge oder auf andere Weise

sichergestellt sind, was für die Bundesrepublik Deutschland auf Grund des Vertrages zwischen der Republik Österreich

und der Bundesrepublik Deutschland über Amts- und Rechtshilfe in Verwaltungssachen, BGBl Nr 526/1990, der Fall ist.
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